
Anlage 2 – Synopse 

Gebührenverzeichnis für öffentliche Leistungen der 
Stadt als untere Baurechtsbehörde (Anlage 3 zur 
Verwaltungsgebührensatzung), aktuelle Fassung 

Neue Fassung 

Öffentliche Leistung Gebühr Euro Öffentliche Leistung Gebühr Euro 

2.3.1 Genehmigung von Anlagen 
und Einrichtungen (§ 58 LBO) 

6 v. Tsd. d. 
Baukosten mind. 
150 

unverändert 7 v. Tsd. d. 
Baukosten mind. 
150 

2.3.7  Genehmigung von 
Anlagen und Einrichtungen im 
vereinfachten 
Baugenehmigungsverfahren 
nach § 58 LBO   

4 ‰ der 
Baukosten, mind. 
150 

unverändert 5 ‰ der 
Baukosten, mind. 
150 

-  2.10.6 Gastspielprüfbuch  200 – 1000 

2.13  Eigenständige 
denkmalschutzrechtliche 
Entscheidung 

150 2.13 Denkmalschutzrechtliche 
Entscheidung 

unverändert 

-  2.17.4 Zuteilung einer 
Registrierungsnummer für die 
Fremdenbeherbergung 

50 

  2.19.1 Anordnungen im 
Rahmen des Klimagesetzes 

200 - 5000 

  2.19.2 Befreiung von der Pflicht 
zur Installation einer 
Photovoltaikanlage 

100 - 5000 

  2.20 Erteilung einer 
Genehmigung aufgrund § 172 
BauGB 

150 - 1000 

  2.21.1 Befreiung nach § 19 
EWärmeG 

100 - 1000 

  2.21.2 Anordnung zur 
Umsetzung von Pflichten aus 
dem EWärmeG 

200 - 5000 
 

  2.22 
Immissionsschutzrechtliche 
Anordnungen und 
Entscheidungen 

200 – 5000 

  2.23 Beantwortung 
grundstücksbezogener 
Anfragen 

15 -250 

2.19 Erhebung von Angrenzer- 
und Nachbardaten  

20/Angrenzer 
bzw. Nachbar 

2.24 Erhebung von Angrenzer- 
und Nachbardaten 

unverändert 

2.20 Herausgabe von Akten 
bei Abholung 
bei Übersendung 

 
10 
30 

2.25 Bereitstellung von 
Dokumenten 
a.) Akteneinsicht je Vorgang 
b.) bei Abholung analoger 
Dokumente 
c.) bei Übersendung analoger 
Dokumente 
d.) Herausgabe in 
archivfähigem Portable 
Document Format (pdf/A) 

 
 
10 
10 
 
30 
 
10-150 
 



 


